
 Allmendingen und Altheim
mit Ennahofen, Grötzingen, Weilersteußlingen und Niederhofen
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Mitteilungsblatt  
der Gemeinden

NEUIGKEITEN AUS ALLMENDINGEN UND ALTHEIM� Freitag, 12. Dezember 2025/Nr. 50

Kontakt und Öffnungszeiten
Allmendingen und Altheim

Bürgermeisteramt
Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen

Öffnungszeiten:

 		  Vormittag	 Nachmittag
Montag	 geschlossen
Dienstag	 8.00 - 12.00 Uhr	 14.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch	 8.00 - 12.00 Uhr	 geschlossen
Donnerstag	8.00 - 12.00 Uhr	 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag	 8.00 - 12.00 Uhr	 geschlossen

www.allmendingen.de
Telefon 	 07391 7015-0
E-Mail: 	 info@allmendingen.de

Wochenmarkt

Nicht vergessen:

Jeden Donnerstag Vormittag ist auf dem 
Rathausplatz der Wochenmarkt.

Technische Störungen
(Wasserversorgung…)
Außerhalb der regulären Dienstzeit 
Tel. 07391 7015-66

Gas-Störungsdienst

T 0800 0824505 (gebührenfrei)

 

Bäume aus der Christbaumkultur Benz in Schaiblishausen – frisch geschlagen

14:00 Uhr Eröffnung
Kindergarten DonBosco 
Waldkindergarten  
Grundschulchor
Besuch des Nikolaus

15:00 Uhr  Bergemer Musikverein

16:15 Uhr  Jugendgemeinschaftsorchester

17:30 Uhr  Musikverein Harmonia Allmendingen

18:30 Uhr  2KLANGmusic Birgit und Jochen

13:00 Uhr

Kaffee und Kuchen

im BÜrgerhaus 

13.12.2025
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Weihnachtsmark
                                                                     Rathausplatz Allmendingen - 14.00 - 21.00 Uhr

Christbaumverkauf
von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Weihnachtsgeschenke 
Dekoartikel

Leckereien 
Kaffee und Kuchen 

Livemusik

… und vieles mehr

Bäume aus der Christbaumkultur Benz in Schaiblishausen – frisch geschlagen

13.12.2025
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C
hristbaum

verkauf

DEZember
13.

von 13.30 - 15.30 Uhr in Allmendingen - Grötzingen

Selbst ausgesucht 
Selbst geschlagen

Frischer geht’s nicht mehr

Handsäge/ Beil 
nicht vergessen! 

Fo
rstrevier W

eilersteu
ß

lin
gen

aus der Christbaumkultur am Baurenhau 
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Die Gemeinde Allmendingen (ca. 4.700 Einwohner), Sitz der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
mit der Gemeinde Altheim (ca. 650 Einwohner) hat folgende unbefristete Stelle (20-30%) zum
nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen:

Sachbearbeiter/in oder Protokollant/in (m/w/d) für die Geschäftsstelle 
des Gemeinderats 

 
 
 

Zu den Aufgabenschwerpunkten zählen:
Erstellung der Einladungen für die Gemeinderäte (in Absprache mit den Bürgermeistern)
Einstellung der Unterlagen sowie der Einladungen in das Ratsinformationssystem
Protokollierung der Sitzungen
Vor- und Nachbereitung des Protokolls und ggf. der Sitzungen
ggf. Kommunikation mit den Gremium Mitgliedern
Eine genaue Abgrenzung der Aufgabenbereiche bleibt vorbehalten.

Das sollten Sie mitbringen:
eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachkraft oder eine gleichwertige Qualifikation
sichere Kommunikation in Wort und Schrift
gute MS-Office Kenntnisse
Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit
eigenverantwortliche, gewissenhafte und zielorientierte Arbeitsweise

Das bieten wir Ihnen:
eine attraktive und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem gut aufgestellten Team in einer
kleinen Gemeindeverwaltung
eine tarifkonforme Bezahlung nach TVöD mit den üblichen Zusatzleistungen wie
Jahressonderzahlung und leistungsorientierte Bezahlung
sehr flexible Arbeitszeiten (ausgenommen der Sitzungstermine in den Abendstunden)
fachliche Unterstützung sowie vielseitige Fortbildungsmöglichkeiten
attraktive Angebote für Mitarbeiter im Rahmen des Gesundheitsmanagements
E-Bike Leasing

Haben Sie Fragen?
Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Dietz, Leiterin Hauptamt unter Telefon: 07391 7015-15 oder
E-Mail saskia.dietz@allmendingen.de gerne zur Verfügung.

Haben Sie Interesse?
Dann bewerben Sie sich mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 21. Dezember
2025 bei der Gemeinde Allmendingen, Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen oder direkt über unser
Online Formular.
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Geänderter 
Redaktionsschluss
Redaktionsschluss für KW 51 
am Montag, 15.12.2025, 
um 12.00 Uhr.

Betriebsferien
Von Montag, 22. Dezember 2025 
bis Samstag, 3. Januar 2026 
Kalenderwochen 52/25 und 01/26

In dieser Zeit erscheint 
kein Mitteilungsblatt.

Kontakt und Öffnungszeiten

Öffnungszeiten über Weihnachten und Neujahr
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Rathaus Allmendingen ist über die Weihnachtsfeiertage und 
den Jahreswechsel wie folgt geöffnet:

Datum						     Vormittag			   Nachmittag
Montag, 22.12.2025		  geschlossen	
Dienstag, 23.12.2025		  8 bis 12 Uhr		  14 bis 17 Uhr
Mittwoch, 24.12.2025		  geschlossen (Weihnachten)	
Donnerstag, 25.12.2025	 geschlossen (1. Weihnachtsfeiertag)	
Freitag, 26.12.2025			  geschlossen (2. Weihnachtsfeiertag)	
Montag, 29.12.2025		  geschlossen	
Dienstag, 30.12.2025		  8 bis 12 Uhr		  geschlossen
Mittwoch, 31.12.2025		  geschlossen (Silvester)	
Donnerstag, 01.01.2026	 geschlossen (Neujahr)	
Freitag, 02.01.2026		  geschlossen	
Montag, 05.01.2026		  geschlossen	
Dienstag, 06.01.2026		  geschlossen (Hl. drei Könige)	

Das Rathaus Allmendingen ist ab Mittwoch, den 7. Januar 2026 
wieder zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet.

An den Schließtagen sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
telefonisch nicht erreichbar.

Wir bitten um Beachtung.

Ihr Bürgerbüro

ALLGEMEINES

Mitteilungen Verwaltungsgemeinschaft  
Allmendingen und Altheim

Sirenenprobealarmierung im Alb-Donau-Kreis
Am Samstag, 3. Januar 2026 findet um 11.30 Uhr ein Sirenen­
probealarm statt.

Es wird um Beachtung gebeten.

Bürgermeisteramt

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
ALLMENDINGEN

Jubilare

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche der 
Gemeinde Allmendingen galten

am 7. Dezember	 Frau Gisela Oßwald, geb. Mayer,
					     Haselweg 10, Allmendingen
					     zur Vollendung des 80. Lebensjahres;

und				    Herrn Franz Xaver Wiest,
					     Bergstr. 50, Allmendingen
					     zur Vollendung des 90. Lebensjahres;

am 10. Dezember	 Herrn Franz Münz,
					     Schönblick 12, Allmendingen
					     zur Vollendung des 75. Lebensjahres.

Gemeinderat

Sitzungsankündigung

EINLADUNG
zu der am Mittwoch, 17. Dezember 2025, um 17.30 Uhr

im Bürgerhaus, Hauptstraße 18 in Allmendingen
stattfindenden öffentlichen Sitzung des

GEMEINDERATS

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1.	 Mitteilungen und Verwaltungsangelegenheiten
2.	 Feststellung gebührenrechtliche Ergebnisse Bereich Abwasser  

2020, 2021 und 2022 – Beratung und Beschlussfassung
3.	 Globalberechnung – Beratung und Beschlussfassung
4.	 Änderungen der Abwassersatzung – Beratung und Beschluss-

fassung
5.	 Änderungen der Wasserversorgungssatzung – Beratung und 

Beschlussfassung
6.	 Vereinbarung mit der Gemeinde Altheim über die Unterbrin-

gung von Flüchtlingen auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde 
Altheim – Beratung und Beschlussfassung

7.	 Vergabe der Elektroinstallation im Waldfreibad Allmendingen 
– Beratung und Beschlussfassung

8.	 Baugesuche – Beratung und Beschlussfassung
9.	 Verschiedenes / Fragen und Anregungen des Gremiums

Florian Teichmann
Bürgermeister

Für etwaige kurzfristige Änderungen der Tagesordnung verweisen 
wir auf die Homepage.

Informationen – der erste Schritt, um 
mitreden zu können. Ihr Amtsblatt 
hält Sie auf dem Laufenden.
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Öffentliche Bekanntmachungen AllmendingenÖffentliche Bekanntmachungen Allmendingen

Ausschreibung der Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters (m/w/d)

Die Stelle der/des hauptamtlichen Bürgermeisters/Bürgermeisterin der Gemeinde 
Allmendingen mit 4.928 Einwohnern ist infolge Ablaufs der Amtszeit des bisherigen 
Amtsinhabers neu zu besetzen. Die Amtszeit beträgt 8 Jahre. Die Besoldung richtet sich 
nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Wahl findet am Sonntag, den 8. März 2026 statt. Eine eventuell notwendig werdende 
Stichwahl findet am Sonntag, den 29. März 2026 statt.

Wählbar sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes und Staatsangehörige 
eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union (Unionsbürgerinnen/Unionsbürger), 
die vor der Zulassung der Bewerbungen in der Bundesrepublik Deutschland wohnen. Die 
Bewerberinnen/Bewerber müssen am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten. Nicht wählbar sind die in § 46 Abs. 2 
und in § 28 Abs. 2 i. V. m. § 14 Abs. 2 der Gemeindeordnung genannten Personen.

Bewerbungen können frühestens am Tag nach dieser Stellenausschreibung und spätestens 
am Montag, 9. Februar 2026, 18.00 Uhr, schriftlich bei der bzw. dem Vorsitzenden des 
Gemeindewahlausschusses – Bürgermeisteramt Allmendingen – Hauptstraße 16, 89604 
Allmendingen verschlossen mit der Aufschrift „Bürgermeisterwahl“ eingereicht werden.

Der Bewerbung sind folgende Unterlagen beizufügen oder spätestens bis zum Ende der 
Einreichungsfrist (siehe oben) nachzureichen:

- 10 Unterstützungsunterschriften von im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigten 
Personen einzeln auf amtlichen Formblättern (Formblätter werden auf Anforderung der 
Bewerberin/ des Bewerbers unter Angabe des Namens und der Hauptwohnung von der 
Gemeinde Allmendingen, Wahlamt, Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen kostenfrei 
ausgegeben);

- eine für die Wahl von der Wohngemeinde der Hauptwohnung der Bewerberin/des 
Bewerbers ausgestellte Wählbarkeitsbescheinigung auf amtlichem Vordruck;

- eine eidesstattliche Versicherung der Bewerberin/ des Bewerbers, dass kein 
Ausschluss von der Wählbarkeit nach § 46 Abs. 2 der Gemeindeordnung vorliegt, auf 
amtlichem Vordruck;

- Unionsbürgerinnen/ Unionsbürger müssen außerdem zu ihrer Bewerbung eine weitere 
eidesstattliche Versicherung auf amtlichem Vordruck abgeben, dass sie die 
Staatsangehörigkeit ihres Herkunftsmitgliedstaates besitzen und in diesem 
Mitgliedstaat ihre Wählbarkeit nicht verloren haben. In Zweifelsfällen kann auch eine 
Bescheinigung der zuständigen Verwaltungsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats über 
die Wählbarkeit verlangt werden. Ferner kann von Unionsbürgerinnen/ Unionsbürgern 
verlangt werden, dass sie einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegen 
und ihre letzte Adresse in ihrem Herkunftsmitgliedstaat angeben.

Die Bewerbung umfasst im Falle einer notwendig werdenden Stichwahl auch die Teilnahme 
an der Stichwahl. Eine Rücknahme der Bewerbung nach der ersten Wahl ist nicht möglich (§
10a Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes).

Ort und Zeit der persönlichen Vorstellung in einer öffentlichen Versammlung werden den 
Bewerberinnen und Bewerbern rechtzeitig mitgeteilt.

Der derzeitige Stelleninhaber bewirbt sich wieder.
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Öffentliche Bekanntmachung

Der Gemeinderat der Gemeinde Allmendingen hat am 26.11.2025 in 
öffentlicher Sitzung die Eröffnung zur Vergabe eines Baugrundstü-
ckes in Allmendingen beschlossen.

Eröffnung des Verfahrens für die Vergabe der Bauplatzgrund
stücke in Allmendingen, im Baugebiet „Alte Gärtnerei“ – hier 
Wohnbebauung

Im Teilbereich Flst. 221/1 – Wohnen – MU1 (blau markiert bzw. gelb 
umrandet) im urbanen Bebauungsplangebiet „Alte Gärtnerei“, 
Gem. Allmendingen, sind Wohngebäude zulässig.

Es wurde ein Verkaufspreis in Höhe von 240,- EUR je Quadratmeter 
festgelegt.
 

 

 

 
Allgemein:

Die Vergabe von Baugrundstücken für Eigenheime erfolgt nach 
den „Leitlinien der Gemeinde Allmendingen für die Vergabe von 
Baugrundstücken“ über das Internetportal www.baupilot.de. Kauf-
interessenten müssen den dort hinterlegten Fragebogen vollstän-
dig und wahrheitsgemäß ausfüllen. 

Die Bewerbungsfrist und die Frist für die Vorlage von Nachweisen 
beginnt am 12.12.2025 und endet am 16.01.2026 (je einschließlich). 
Später eingehende Bewerbungen werden nicht mehr berücksich-
tigt. 

Bewerben können sich nur volljährige natürliche Personen, die auf 
dem Baugrundstück ein selbstgenutztes Eigenheim bauen wollen.
Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung wird durch diese Vergabericht-
linien nicht begründet.

Die Vergabekriterien „Leitlinien der Gemeinde Allmendingen für 
die Vergabe von Baugrundstücken“ sind auf der Homepage der 
Gemeinde Allmendingen unter www.allmendingen.de/wp/wp-
content/uploads/Leitlinie-der-Gemeinde-Allmendingen veröf-
fentlicht.

Ansprechpartner bei der Gemeinde: Saskia Dietz, Tel. 07391 7015-15, 
Fax 07391 7015-35 oder E-Mail: saskia.dietz@allmendingen.de 
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Gemeinden Allmendingen und Altheim  
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Zweckverband Archivbetreuung
Blaubeuren • Schelklingen • Munderkingen • Allmendingen

 

Genehmigung der Auflösung des Zweckverbandes zum 31.12.2025 
und der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Zusammen-
arbeit zwischen der Stadt Blaubeuren, der Stadt Schelklingen, der 
Stadt Munderkingen und der Gemeinde Allmendingen beim kom-
munalen Archivwesen

Am 14. Juli 2025 beschloss die Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes Archivbetreuung Blaubeuren-Schelklingen-Munderkin-
gen-Allmendingen nach Vorberatung in allen Gemeinderäten die 
Auflösung des Zweckverbandes zum 31. Dezember 2025 und die 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwi-
schen der Stadt Blaubeuren, der Stadt Schelklingen, der Stadt 
Munderkingen und der Gemeinde Allmendingen beim kommunalen 
Archivwesen. Die Auflösung des Zweckverbandes zum 31. Dezem-
ber 2025 und die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurden auch 
von den jeweiligen Gemeinderäten der beteiligten Kommunen 
nach der Unterschrift der Bürgermeister nochmals vollständig 
bewilligt.
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde von den Herren 
Bürgermeistern Jörg Seibold, Ulrich Ruckh, Thomas Schelkle und 
Florian Teichmann am 14. Juli 2025 im Anschluss an die Verbands-
versammlung unterzeichnet.

Die Auflösung des Zweckverbandes zum 31. Dezember 2025 wurde 
vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis gemäß § 21 Abs. 5 des Gesetzes 
über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und die öffentlich-recht-
liche Vereinbarung nach§ 25 Abs. 5 GKZ am 20.11.2025 genehmigt. 
Diese wird in der unterzeichneten Fassung vom 14. Juli 2025 öffent-
lich bekannt gemacht.

Öffentlich-rechtliche-Vereinbarung über
die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Blaubeuren,

der Stadt Schelklingen, der Stadt Munderkingen und der 
Gemeinde Allmendingen (alle Alb-Donau-Kreis)

beim kommunalen Archivwesen

Vorwort:

Die oben genannten Beteiligten betreiben derzeit zur Archivbe-
treuung einen gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Zweckverband 
Archivbetreuung Blaubeuren-Schelklingen-Munderkingen-Allmen-
dingen. Der Zweckverband wurde mit Erlass des Landratsamtes 
Alb-Donau-Kreis vom 09.09.1992, damals noch mit Museumsbe-
treuung, genehmigt. Der Verband hat seine Arbeit im Jahre 1993 
aufgenommen. Aufgabe des Verbandes ist vor allem die Personal-
gestellung für die Betreuung der Archive der Verbandsgemein-
den. Im Jahr 2002 wurde die Gemeinde Allmendingen als neues 
Verbandsmitglied aufgenommen und die Verbandsaufgabe 
„Archivbetreuung" auf Allmendingen ausgedehnt. Die Verbands-
satzung wurde entsprechend geändert. Der Beschäftigungsumfang 
der Verbandsarchivarin beträgt 20 Wochenstunden.

Um einen Bürokratieabbau zu erreichen, sind sich die beteiligten 
Kommunen einig, den bisher bestehenden Zweckverband sat-
zungsgemäß zum Jahresende am 31.12.2025 aufzulösen und statt-
dessen die folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zu schlie-
ßen. Inhaltlich ergeben sich dadurch nahezu keine Veränderungen. 
Das beim Zweckverband beschäftigte Personal geht unter Besitz-
standswahrung zum 01.01.2026 auf die Stadt Blaubeuren über.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung:
Die Städte Blaubeuren, Schelklingen und Munderkingen sowie die 
Gemeinde Allmendingen, jeweils vertreten durch den Bürgermeis-
ter, schließen auf der Grundlage der §§ 1 und 25 des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 16.09.1974, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 04.04.2023, nachfolgende Vereinbarung ab:

§ 1 Betreuung der Archive durch Fachpersonal

1.	 Ziel der Vereinbarung ist es, eine hauptamtliche Fachkraft für 
das Archivwesen (nachfolgend Fachkraft) zu nutzen, um den 
fachlichen Anforderungen an das Archivwesen gerecht zu wer-
den und die Kosten gemeinsam, je nach tatsächlicher Inan-
spruchnahme, zu tragen.

2.	 Zu diesem Zweck übernimmt es die Stadt Blaubeuren, Arbeit-
geber zu sein, während die Städte Schelklingen und Munder-
kingen sowie die Gemeinde Allmendingen sich nach der Maß-
gabe der nachfolgenden Regelung an den Kosten beteiligen.

§ 2 Beschäftigung des Fachpersonals

1.	 Die Stadt Blaubeuren beschäftigt zur Erfüllung von Aufgaben 
nach dem Landesarchivgesetz Baden-Württemberg eine Fach-
kraft. Der Stellenumfang beträgt (derzeit) 20 Wochenstunden.

2.	 Die Stadt Blaubeuren ist Mitglied der Vereinigung der Kom-
munalen Arbeitgeberverbände VKA und wendet die Vorschrif-
ten des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst TVöD voll 
inhaltlich an.

3.	 Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe 10 des TVöD als 
Archivarin/Archivar. Über die Person der Fachkraft ist Einver-
nehmen mit den beteiligten Kommunen zu erzielen.

4.	 Dienstvorgesetzter der Fachkraft ist der Bürgermeister der 
Stadt Blaubeuren.

5.	 Fachvorgesetzter der Fachkraft ist der Bürgermeister bzw. des-
sen Beauftragter (m/w/d) der Kommune, für die sie jeweils 
tätig ist.

6.	 Die Arbeitszeiten in der jeweiligen Kommune sind in gegen-
seitiger Absprache festzulegen. Grundlage ist§ 3 (1) dieser Ver-
einbarung.

7.	 Als Grundlage für die Kostenberechnung führt die Fachkraft 
Aufzeichnungen über ihre Arbeitszeit und legt diese monatlich 
den Kommunen und dem Arbeitgeber vor.

§ 3 Beschäftigungsumfang und Abrechnung

1.	 Die entstehenden Personalkosten, wie Vergütung, Urlaubs-, 
Krankheits-, Fortbildungskosten und Personalnebenausgaben, 
werden zwischen den beteiligten Kommunen aufgeteilt.

	 Hierbei werden folgende Anteile festgelegt:

	 Stadt Blaubeuren:				   40 %
	 Stadt Schelklingen:			   20 %
	 Stadt Munderkingen:			   20 %
	 Gemeinde Allmendingen:		 20 %

	� Im Einzelfall können einvernehmlich Änderungen bei den 
Anteilen vorgenommen werden. Sollte kein Einvernehmen 
erzielt werden, verbleibt es bei den o. g. Anteilen. Anhand der 
Aufzeichnungen über die Arbeitszeit gemäß § 2 Abs. 7 dieser 
Vereinbarung werden die Kostenbeteiligungen Anfang des Fol-
gejahres überprüft.

2.	 Einen Kostenvoranschlag legt die Stadt Blaubeuren jeweils bis 
zum 30.11. für das Folgejahr auf Basis eines von allen beteilig-
ten Kommunen erstellten Jahresplans zur Aufteilung vor. Auf-
grund dieses Kostenvoranschlags erstatten die Beteiligten 
ihren Anteil der Stadt Blaubeuren zum 01.03. eines Jahres auf 
Anforderung der Stadt Blaubeuren.
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3.	 Die Fachkraft weist die in der ausleihenden Kommune tatsäch-
lich geleisteten Stunden über einen Rapport nach, der von der 
entleihenden Kommune gegenzuzeichnen und der Stadt Blau-
beuren als Arbeitgeber vorzulegen ist. Diese Aufstellung bildet 
die Basis für die Abrechnung mit den Kommunen.

4.	 Die endgültig zu erstattenden Beträge sind jeweils bis 31.03. 
des folgenden Jahres nachzuweisen. Differenzen sind bis zum 
30.04. auszugleichen.

§ 4 Sachkosten

1.	 Die Sachkosten werden von den Beteiligten grundsätzlich 
selbst und unmittelbar getragen.

2.	 Sofern im Einzelfall Aufwendungen für Anschaffungen, die von 
mehreren Beteiligten eingesetzt werden können, entstehen, 
werden die Anschaffungskosten entsprechend der jeweiligen 
Anteile der Kommunen übernommen. Voraussetzung dafür ist, 
dass die Beteiligten der Anschaffung vorher zugestimmt 
haben.

3.	 Für die Erstattung der Personal- und Sachkosten an die Stadt 
Blaubeuren sind die tatsächlich entstandenen Fremdkosten 
anzusetzen. Als Basis wird die Verwaltungsvorschrift VwV-Kos-
tenfestlegung des Ministeriums für Finanzen vom 30.11.2022 
(GABL. 2022, 883) bzw. die jeweils gültige Fassung genommen.

§ 5 Öffentliche Informationsveranstaltung

Statt der in der bisherigen Verbandssatzung geregelten Verbands-
versammlung findet einmal jährlich eine Informationsveranstal-
tung für die Öffentlichkeit und interessierte Kommunalpolitiker 
statt. Darin berichtet die Fachkraft über die Arbeit in den kommu-
nalen Archiven. Die Veranstaltung soll wechselnd in den Mitglieds-
kommunen jeweils im Frühjahr für das abgelaufene Jahr stattfin-
den. Als Anstellungsträger bereitet die Stadt Blaubeuren in 
Abstimmung mit der ausrichtenden Kommune die Informations-
veranstaltung vor.

§ 6 Kündigungsfristen
Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die 
Städte Blaubeuren, Schelklingen und Munderkingen sowie die 
Gemeinde Allmendingen sind jede für sich berechtigt, diese Ver-
einbarung mit einer Kündigungsfrist von einem Jahr zum Ende 
eines Kalenderjahres zu kündigen. Die Kündigung der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung nach § 60 Abs. 2 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes ( LVwVfG ) bedarf der Schriftform.

§ 7 Genehmigung und Inkrafttreten
Die Vereinbarung tritt nach Genehmigung durch das Landratsamt 
Alb-Donau-Kreis als Rechtsaufsichtsbehörde (§§ 25 Abs. 5 und 28 
Abs. 2 GKZ) am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung der 
beteiligten Kommunen in Kraft.

Blaubeuren, den 14.07.2025

Mitteilungen der Verwaltung

Die Gemeinde Allmendingen wird 
„Notinsel“-Gemeinde
Sichere Anlaufstellen für Kinder im 
Alltag

Die Gemeinde Allmendingen nimmt ab 
sofort am bundesweiten Kinderschutzpro-
jekt „Notinsel – Wo wir sind, bist du sicher“ 

teil. Gemeinsam mit dem Kreisjugendreferat des Alb-Donau-Krei-
ses schaffen wir damit zusätzliche, gut erkennbare Schutzorte für 
Kinder im Gemeindegebiet.

Was ist eine „Notinsel“?
„Notinseln“ sind Geschäfte, Praxen und andere Einrichtungen, in 
die Kinder gehen können, wenn sie sich auf dem Weg zur Schule, 
zu Freunden oder nach Hause unsicher, bedroht oder in Not fühlen 
– etwa, weil sie angesprochen, verfolgt oder geärgert werden oder 
weil sie sich verlaufen haben.
Diese Orte sind durch einen gut sichtbaren Notinsel-Aufkleber an 
der Eingangstür gekennzeichnet. Er signalisiert:

„Wo wir sind, bist du sicher.“

Die Mitarbeitenden in diesen Einrichtungen sind bereit, Kindern 
zuzuhören, beruhigend zur Seite zu stehen und weitere Hilfe zu 
organisieren – zum Beispiel die Eltern zu verständigen oder im 
Ernstfall die Polizei zu rufen.

Die Gemeinde Allmendingen führt das Projekt in Kooperation mit 
dem Kreisjugendreferat des Alb-Donau-Kreises ein. Das Kreisju-
gendreferat unterstützt fachlich, stellt Materialien zur Verfügung 
und ist Ansprechpartner für Fragen rund um das Projekt und den 
Kinder- und Jugendschutz.
In einem nächsten Schritt werden Geschäfte, Apotheken, Praxen, 
Banken, Bäckereien und weitere Einrichtungen vor Ort angespro-
chen, ob sie sich als Notinsel-Partner beteiligen möchten. Wer 
mitmacht, erhält eine kurze Information und wird sensibilisiert, 
wie im Notfall richtig reagiert werden kann.

Warum macht Allmendingen mit?
Uns ist wichtig, dass Kinder sich in Allmendingen sicher und 
geschützt fühlen – nicht nur in Schule und Kita, sondern überall im 
Alltag. Mit der Teilnahme am Projekt „Notinsel“ möchten wir:

Kindern signalisieren: Du bist nicht allein.
Eltern zeigen: Der Weg Ihrer Kinder wird ein Stück sicherer.

Mitmachen als Geschäft oder Einrichtung
Geschäfte, Praxen und andere Institutionen, die Notinsel-Partner 
werden möchten, können sich gerne bei der Gemeindeverwaltung 
Allmendingen oder direkt beim Kreisjugendreferat des Alb-Donau-
Kreises melden.

Kontaktdaten
Gemeinde Allmendingen, Telefon: 07391/701573 
E-Mail: info@Allmendingen.de
Kreisjugendreferat Alb-Donau-Kreis, Telefon: 0731/1854337 
E-Mail: kreisjugendreferat@alb-donau-kreis.de
Auch zu finden unter www.notinsel.de

Wir freuen uns, dass Allmendingen nun Teil des Projekts „Notinsel“ 
ist – und danken allen, die sich beteiligen und dazu beitragen, 
dass unsere Gemeinde ein noch sicherer Ort für Kinder wird.
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Mitteilungsblatt ab 2026 auch als E-Paper

Liebe Leserinnen und Leser,
willkommen in der nächsten Generation des digitalen Lesens!
Mit unserem E-Paper stellen wir Ihnen ab 2026  alle Ausgaben 
des Mitteilungsblattes Allmendingen auch digital zur Verfü-
gung.

Wir präsentieren Ihnen so ein neues, modernes und aktuelles 
Leseerlebnis!

Christbaumverkauf

Aus der Christbaumkultur in Allmendingen – Grötzingen werden 
am Samstag, den 13. Dez. 2025 nachmittags
von 13.30 Uhr bis 15:30 Uhr Christbäume verkauft.
Bezahlung in bar vor Ort.
Selbst ausgesucht – selbst geschlagen – frischer geht’s nicht 
mehr.
Ein Erlebnis für die ganze Familie.

Mit großen Bäumen sind wir gut sortiert.

Handsäge und Beil bitte selbst mitbringen.

Forstrevier Weilersteußlingen
Magnus Daferner

Freie Wohnung in der Seniorenresidenz, 
Ehinger Straße 2, 89604 Allmendingen
1-Zimmer-Wohnung mit ca. 35 m² inkl. Nutzung des Gemein-
schaftsraums vorrangig an Allmendinger Bürgerinnen und 
Bürger ab 60 Jahre oder mit Handicap ab sofort zu vermieten. 
Interessenten können sich gerne bei der Gemeinde Allmendin-
gen, Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen oder per E-Mail 
unter roland.niess@allmendingen.de bewerben.

Helfer und Gastgeber für das 
45-jährige Jubiläum unserer 
Städtepartnerschaft
vom 14. - 17. Mai 2026 gesucht!

Vom 14. - 17. Mai 2026 feiern wir das 45-jährige Bestehen unserer 
Partnerschaft mit Querqueville – ein bedeutendes Jubiläum, zu 
dem uns unsere Freunde aus Frankreich gerne besuchen möchten.

Für die Vorbereitung und Durchführung dieser besonderen Feier 
suchen wir engagierte Helfer und gastfreundliche Gastgeber.

Haben Sie Lust, bei der Planung und Umsetzung des Jubiläums 
mitzuwirken? Oder könnten Sie sich vorstellen, Gäste aus Quer-
queville bei sich aufzunehmen?

Dann freuen wir uns auf Ihre Unterstützung!

Das nächste Treffen des Arbeitskreises Querqueville findet am 
Montag, 15. Dezember 2025 um 17 Uhr in der Seniorenresidenz 
statt. Der Termin am 24.11.2025 entfällt!

Bitte melden Sie sich baldmöglichst im Rathaus bei Andrea Koch, 
Tel. 07391 7015-9, Mail: andrea.koch@allmendingen.de.

Bürgermeisteramt

Ortsverwaltung Niederhofen

Safe the Date!
Herzliche Einladung

Kapellenweihnacht
Niederhofen
Montag, 22. Dezember 2025 ab 18:00 Uhr

Euer Ortschaftsrat Niederhofen

Umwelt aktuell - Abfuhrtermine

Gelber Sack
Allmendingen, Hausen und alle Ortsteile
Dienstag, 23. Dezember 2025,
Donnerstag, 8. Januar 2026.

Blaue Tonne, Kerngemeinde
Dienstag, 7. Januar 2026

Blaue Tonne, Hausen und Ortsteile
Samstag, 10. Januar 2026

Biotonne
Allmendingen, Hausen, Niederhofen, Pfraunstetten und 
Schwörzkirch
Montag, 15. Dezember 2025

Biotonne
Ennahofen, Grötzingen und Weilersteußlingen
Freitag, 12. Dezember 2025

Polizei

Berufsinfoabend in Ulm - die Polizei informiert!
Das Polizeipräsidium Ulm veranstaltet für am Polizeiberuf Interes-
sierte im Alter von 15 bis 30 Jahren, am 15.01.2026, um 17:30 Uhr, 
beim Polizeirevier Ulm-Mitte, Münsterplatz 47, 89073 Ulm (auch 
Sitz des Polizeipräsidium Ulm), einen Berufsinfoabend.

"Wenn ich mal groß bin, möchte ich Polizist/in werden!" Sollte 
diese Motivation auch ab der Klassenstufe 9 noch vorhanden sein, 
dann bist du an diesem Berufsinfoabend genau richtig.

Bei der rund 90-minütigen Veranstaltung geben die Berufsberater 
des Polizeipräsidiums Ulm Einblicke in den Polizeiberuf. Sie stehen
Rede und Antwort zu allen Fragen rund um die Themen: Bewer-
bung, Anforderungen, Auswahlverfahren, Ausbildung, Studium und 
Verwendungsmöglichkeiten. Gleichzeitig zeigen wir euch einiges 
aus den verschiedensten Bereichen der Polizei. Neben erfahrenen 
Polizistinnen und Polizisten sind auch Polizeiausbildende vor Ort 
und können aus dem Nähkästchen plaudern. Traut Euch auch 
heikle Fragen zu stellen.

Eingeladen sind alle Interessierten, die eine Mittlere Reife oder 
Fachhochschulreife/Abitur haben bzw. einen dieser Abschlüsse 
anstreben. Neben Schülerinnen und Schülern dürfen sich gerne 
auch "Ältere" angesprochen fühlen. Auch wenn man bereits eine 
Ausbildung oder Studium abgeschlossen hat bzw. nicht fortführen 
wird, steht einer Bewerbung in der Regel nichts entgegen. Natür-
lich sind auch Eltern gerne miteingeladen.
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Die Teilnahmemöglichkeiten sind begrenzt, daher rechtzeitig per 
E-Mail unter ulm.berufsinfo@polizei.bwl.de zu der Veranstaltung 
anmelden.

Das Team der Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Ulm 
freut sich auf Euch.

Weitere Infos zur Veranstaltung unter www.polizei-ulm.de/karriere 
oder dem QR-Code.

P.S. Eine Bewerbung auf den Einstellungstermin Juli oder Septem-
ber 2026 ist nur noch bis zum 31.12.2025 möglich!

Notdienste

Arzt, Kinderarzt und HNO	
Notrufnummer: 						      116 117

Zahnarzt:	  
Zahnärztliche Notrufnummer: 		  0761 120 120 00

Notrufnummern 
im Rettungsdienstbereich Ulm / Alb-Donau:
Feuerwehr/Rettungsdienst			   112
Polizei									        110
Nur Krankentransporte				    0731 19222 

Hospizgruppe
Einsatzleitung:		  Tel. 0172 4218194

Apotheken-Notdienst
Der Notdienst beginnt morgens um 8.30 Uhr und endet morgens 
um 8.30 Uhr.

Notdiensttelefon 01805 002963 
Ansage der dienstbereiten Apotheke

Sa., 13.12.	 7-Schwaben-Apotheke, Laupheim
			   07392 168070
So., 14.12.	 Alb-Apotheke, Heroldstatt
			   07389 608
Mo., 15.12.	 Vitalis Apotheke, Ehingen
			   07391 755631
Di., 16.12.	 Schloss-Apotheke, Münsingen
			   07381 2857
Mi., 17.12.	 Karls-Apothek, Blaubeuren
			   07344 6943
Do., 18.12.	 Donau-Apotheke, Munderkingen
			   07393 9546740
Fr., 19.12.	 Stadt-Apotheke, Schelklingen
			   07394 2306

Tierärztliche Notdienste

Tierärzte Ehingen
Hechtstr. 21, 89584 Ehingen
Tel.: 07391 54012
Notdienst 24 h nach telefonischer Vereinbarung

Tierarztpraxis Kay
Ambulanter oder stationärer Dienst nach telefonischer 
Vereinbarung
Blaubeurerstraße 87, 89601 Schelklingen,
Tel. 07394 245585 oder 0151 22672554 (24 h)

docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117
Sie sind akut erkrankt und erreichen Ihren Arzt oder Ihre Ärztin 
nicht? Unter www.docdirekt.de bekommen Sie rund um die Uhr 
eine medizinische Ersteinschätzung, also wie dringend Hilfe 
benötigt wird und welches Versorgungsangebot zur Verfügung 
steht. Dieses digitale Angebot ergänzt den 116117-Patienten-
service.

Wie funktioniert docdirekt?
Rufen Sie www.docdirekt.de auf und geben Ihre Postleitzahl 
ein. Danach werden Sie zur medizinischen Ersteinschätzung 
(SmED) weitergeleitet, die Beschwerden und Vorerkrankungen 
abfragt. Anschließend erhalten Sie eine fundierte Handlungs-
empfehlung – wie schnell und wo Sie behandelt werden soll-
ten. Bei Empfehlung einer Videosprechstunde können Sie 
direkt im virtuellen Wartezimmer Platz nehmen und sich von 
qualifizierten Tele-Ärzten und -Ärztinnen beraten lassen.

Was kostet der Service?
Die medizinische Ersteinschätzung ist kostenlos und ohne 
Registrierung möglich.
Wird eine Videosprechstunde durchgeführt, übernehmen für 
gesetzlich Versicherte die Krankenkassen die Kosten. Aus die-
sem Grund sind bei der Anmeldung zur Videosprechstunde 
auch Daten zur Versicherung anzugeben. Privatversicherte 
erhalten für die ärztliche Behandlung eine Rechnung vom 
Tele-Arzt.

Ein Versorgungsangebot der KVBW
docdirekt ist ein Angebot der der niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzte, organisiert von der Kassenärztlichen Vereinigung 
Baden-Württemberg. Ziel ist, die telemedizinische Versorgung 
für die Bevölkerung in Baden-Württemberg weiter auszubauen 
– digital, sicher und bedarfsgerecht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Nächster Termin am Donnerstag, 18. Dezember 2025

vormittags auf dem Rathausplatz

Auf unserem Markt werden vielerlei Produkte angeboten:  
    

➢ Frische Fleisch- und Wurstwaren  Bauer Gölz 
➢ Eier, Geflügel und Milchprodukte Geflügelhof Rehm 
➢ Knackiges Obst und Gemüse  Früchte Bettina 
➢ Käsespezialitäten    Käsetheke Semtner 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Allmendinger Wochenmarkt 
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KINDERGÄRTEN

Kinderhaus Don Bosco

Waldkindergarten Allmendingen

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Seelsorgeeinheit Allmendingen

Terminplanung vom 13. bis 21. Dezember 2025
Bitte informieren Sie sich aktuell auf unserer Homepage, ob es 
Veränderungen im Gottesdienstplan gibt.

Samstag, 13. Dezember
15:15 Uhr	� Beichtgelegenheit in polnischer Sprache, St. Laurentius 

Kleindorf
16:00 Uhr	� Wortgottesdienst in polnischer Sprache, St. Laurentius 

Kleindorf
19:00 Uhr	 Wortgottesfeier, Schwörzkirch
Sonntag, 14. Dezember – 3. Adventssonntag - Gaudete
10:00 Uhr	� Heilige Messe, Pfarrkirche Allmendingen, mit Liveüber-

tragung
			   1.Jahrtag für Georg Friedinger
			   f. Ute Friedinger
			   f. Johann Leichtle
			   f. Sieghilde Leichtle u. Angeh.
			   f. Georg u. Frieda Keller
			   f. Gebhard Bärsauter
			   f. Maria Treutler, Wally Pohl
			   f. Gottlieb u. Paula Keller, Gabi Berginski
10:30 Uhr	� Heilige Messe in polnischer Sprache, St. Laurentius 

Kleindorf
Montag, 15. Dezember
17:30 Uhr	 Rosenkranzgebet, St. Laurentius Kleindorf
Dienstag, 16. Dezember
19:00 Uhr	 Rorate, Altheim
Mittwoch, 17. Januar
10:00 Uhr	� Stunde der eucharistischen Andacht, Pfarrkirche 

Allmendingen
19:00 Uhr	 Taizé Gebet, Christuskirche
19:30 Uhr	 Rorate, Pfarrkirche Allmendingen, mit Liveübertragung
21:00 Uhr	 Komplet, Pfarrkirche Allmendingen
Donnerstag, 18. Dezember
19:00 Uhr	 Heilige Messe, St. Cyrus Hausen
Freitag, 19. Dezember
Ab 9:00 Uhr Hauskommunion
15:00 Uhr	 Feier der Todesstunde Jesu, St. Laurentius Kleindorf
			   f. Edelgard u. Vinzenz Heimberger
16:30 Uhr	 Beichtgelegenheit, Pfarrkirche Allmendingen
Samstag, 20. Dezember
06:00 Uhr	 Adventsandacht, Schwörzkirch
19:00 Uhr	 Vorabendmesse, Altheim
Sonntag, 21. Dezember – 4. Adventssonntag
09:00 Uhr	 Wortgottesfeier, Schwörzkirch
10:00 Uhr	� Heilige Messe, Pfarrkirche Allmendingen, mit Liveüber-

tragung
			   f. Kreszentia Huber, Hedwig Schick
11:30 Uhr	 Tauffeier von Jessica Biro, Pfarrkirche Allmendingen
10:30 Uhr	� Heilige Messe in polnischer Sprache, St. Laurentius 

Kleindorf

Mitteilungen Seelsorgeeinheit
Franz Häußler in den Diözesanrat gewählt
Wie jetzt bekannt wurde, haben die Kirchengemeinderäte des 
Dekanates Ehingen-Ulm Franz Häußler aus Schwörzkirch in den 
Diözesanrat der Diözese Rottenburg-Stuttgart gewählt. Mit den 
zweitmeisten Stimmen bei acht Kandidat:innen ist er klar in das 
oberste Laiengremium des Bistums gewählt worden. Wir gratulie-
ren Herrn Häußler und der Diözese zu dieser Wahl. Im Diözesanrat, 
der unter dem Vorsitz des Bischofs tagt, werden die entscheiden-
den Beschlüsse bezüglich der Zukunft und der Finanzen unserer 
Diözese getroffen.
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Pfarrbüro geschlossen
Das Pfarrbüro ist vom 22. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 nicht 
besetzt.

Ministrantenprobe zur Christmette
Am Dienstag, 23. Dezember, ist um 11 Uhr eine Probe für alle Minis-
tranten der Seelsorgeeinheit, die an der Christmette ministrieren 
möchten.

Tauftermine
Zu den bereits veröffentlichten Tauftermine 21. Dezember, 25. 
Januar jeweils um 11.30 Uhr in Allmendingen, wurde nun noch ein 
Tauftermin im Februar vor Beginn der Fastenzeit festgelegt: 15. 
Februar, 11.30 Uhr.

Firmung 2026
Am Samstag, 13. Juni 2026 kommt Domkapitular Monsignore 
Andreas Rieg im Auftrag des Bischofs zur Spendung des Sakra-
ments der Firmung in die Seelsorgeeinheit Allmendingen. Der Ort 
und die Uhrzeit sind noch nicht festgelegt.
Am Donnerstag, 15. Januar ist um 20 Uhr Informationsabend zur 
Firmung im Pfarrer-Sailer-Haus in Allmendingen.
Die angemeldeten Firmbewerber:innen erhalten zeitnah eine Ein-
ladung. Gerne können auch noch Jugendliche ab 15 Jahren dazu-
kommen, die sich noch nicht zur Firmung angemeldet haben, eine 
Anmeldung ist auch jetzt noch möglich

Ehejubiläum, Geburtstag 2026
Auf Wunsch stellt das Bischöfliche Ordinariat eine Urkunde vom 
Bischof zur Goldenen Hochzeit (50 Ehejahre), Diamantenen Hoch-
zeit (60 Ehejahre), Eisernen Hochzeit (65 Ehejahre), Gnadenhoch-
zeit (70 Ehejahre) oder zur Kronjuwelenhochzeit (75 Ehejahre) aus. 
Ebenso kann ein Glückwunschschreiben des Bischofs zum 90. bzw. 
100. Geburtstag angefordert werden. Diese Urkunde wird vom 
Pfarrbüro auf Wunsch beantragt. Wenn Sie in Ihrer Familie ein ent-
sprechendes Jubiläum feiern können und Sie gerne ein Gruß des 
Bischofs erhalten möchten, melden Sie sich bitte zu den üblichen 
Öffnungszeiten.

Handy als Kollekte
Noch bis zum 11. Januar 2026 steht die Sammelbox für alte Handys 
in der Pfarrkirche in Allmendingen.

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Weihnachtsaktion Adveniat 
2025
Liebe Schwestern und Brüder,
die indigenen Völker im Amazonasgebiet zeichnen sich durch ein 
Leben im Einklang mit der Natur aus. So sind sie Vorbilder für die 
Bewahrung der Schöpfung, die den Menschen anvertraut ist. Doch 
es gibt auch eine dunkle Seite: Häufig leben diese Völker in großer 
Armut. Sie erfahren Ausgrenzung, Ausbeutung und Vertreibung.
Die diesjährige Weihnachtsaktion des Lateinamerika-Hilfswerks 
Adveniat steht unter dem Motto „Rettet unsere Welt – Zukunft 
Amazonas“. Sie hilft indigenen Gemeinschaften, ihre Rechte zu 
schützen und zerstörerischen Eingriffen entgegenzuwirken. Dies 
ist wichtig für uns
alle. Denn die Regenwälder mit ihrer Vielfalt an Tieren und Pflan-
zen sind für die ganze Menschheit unverzichtbar. Mit Ihrer Spende 
bei der Weihnachtskollekte, die den Projekten von Adveniat zugu-
tekommt, tragen Sie gemeinsam mit den indigenen Völkern zur 
Bewahrung der Schöpfung und zur Rettung unserer Welt bei. Bitte 
zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit den Menschen in Lateinamerika 
durch Ihre großherzige Spende und Ihr Gebet.
Fulda, den 25. September 2025
Für die Diözese Rottenburg-Stuttgart
+ Dr. Klaus Krämer
Bischof

Mitteilungen Allmendingen

Die Sternsinger kommen auf Anmeldung in 
Allmendingen
Am 6. Januar 2026 machen sich die Sternsinger in 
Allmendingen wieder auf den Weg.
Wer den Besuch der Sternsinger in Allmendingen 
zu sich nach Haus wünscht, muss diesen Wunsch 
vorher anmelden. 

Anmeldungen nimmt bis zum 21. Dezember 2025 Familie Münz ent-
gegen. Telefonisch ab 18 Uhr unter 07391 53 868 oder mit E-Mail an 
Sara Frank: sternsinger@savo-music.de
In der Pfarrkirche liegen auch Anmeldezettel aus, die zum Ausfül-
len nach Hause mitgenommen werden können und dann im Brief-
kasten des Pfarrhauses eingeworfen werden können. Sicher findet 
sich auch in der Nachbarschaft eine Person, die eine Anmeldung 
vorbeibringen kann.

Wer Interesse hat als Sternsinger mitzumachen, möchte sich bitte 
ebenfalls per Telefon oder E-Mail melden.

Mitteilungen Altheim

Mitteilungen Schwörzkirch

Adventsandacht
Die Kirchengemeinde Schwörzkirch lädt herzlich zu einer Advents-
andacht am Samstag, 20 Dezember morgens um 6 Uhr ein. Bitte 
Kerzen mitbringen.

Anschließend sind alle Gottesdienstbesucher zum Frühstück in die 
Alte Schule eingeladen.
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Evangelische Kirchengemeinden
Allmendingen, Altheim, Schelklingen

Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser,
wer ist der Stärkere? Der, der am besten Schimpfen kann oder ist 
es nicht die Stärke des Stärkeren, selbst im Streitgespräch noch 
sein Gegenüber zu sehen? Oder ist das der Stärkere, der sogar an 
entscheidenden Stellen Fragen stellen wird, der hinterfragen wird 
und zur Umkehr bewegen wird. Ist es dann der andere König, den 
wir im Advent erwarten? Und könnte es so einer sein, der uns 
befragen wird und uns mit neuen Fragen neu ausrichten wird?

Wir laden Sie und Euch herzlich zu folgenden Gottesdiensten und 
Veranstaltungen ein:
Freitag, 12. Dezember
14:30 Uhr	� Jungschar für Klasse 2-3 im Evangelischen Gemeinde-

zentrum Allmendingen.
15:00 Uhr	 Taizé-Andacht in der Krankenhauskapelle Ehingen
Sonntag, 14. Dezember
10:30 Uhr	� Musikalischer Gottesdienst, Ev. Pauluskirche Schelklin-

gen mit dem Akkordeon-Orchester Rommel aus Schelk
lingen und den Kinderkirchkindern aus Allmendingen. 
Im Anschluss an den Gottesdienst noch herzliche Ein-
ladung zum Kirchenkaffee.

Mittwoch, 17. Dezember
15:45 Uhr	 Konfi-Kurs, Ev. Gemeindezentrum Schelklingen
14:30 Uhr	 Kaffeenachmittag, Ev. Gemeindezentrum Allmendingen
19:00 Uhr	 Taizé-Gebet, Ev. Christuskirche in Allmendingen
Freitag, 19. Dezember
14:30 Uhr	� Jungschar für Klasse 2-3, Ev. Gemeindezentrum Allmen-

dingen
Sonntag, 21. Dezember (4. Advent)
10:30 Uhr	� Gottesdienst mit dem Krippenspiel der Kinderkirche 

Allmendingen, Ev. Pauluskirche Schelklingen

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen!
Auch in dieser Adventszeit steht wieder ein Christbaum vor der 
Evangelischen Christuskirche im Freybergring in Allmendingen und 
erhellt dort die Stimmung. Gemeinsam mit den Kindern der Kin-
derkirche wird dieser Baum festlich geschmückt werden. Darum 
sind alle Mitmenschen herzlich eingeladen, dem Baum bis Weih-
nachten zu prächtigem Glanz zu verhelfen. Spazieren Sie doch 
wieder vorbei und hängen Sie etwas Selbstgebasteltes an den 
Baum!

Fusion der beiden Kirchengemeinden
Mit dem Beginn des neuen Kirchenjahres am 1. Advent (30.11.2025) 
sind wir eine fusionierte Kirchengemeinde. Wir tragen ab sofort 
den Namen: Evangelische Kirchengemeinde Allmendingen-Schel-
klingen. Unser gemeinsames Pfarrbüro ist in Schelklingen, Birken-
weg 9, 89601 Schelklingen, Tel: 07394-720. Unser gemeinsames 
Konto führen wir bei der Donau-Iller-Bank in Schelklingen. Die 
Kontonummer lautet: DE86 6309 1010 0654 8350 04. Bitte beachten 
Sie die neue Kontonummer bei all Ihren Überweisungen an unsere 
fusionierte Kirchengemeinde Allmendingen-Schelklingen. Herzli-
chen Dank! 

Wir wünschen Ihnen und Euch alles Gute und einen gesegneten 
dritten Advent! 
Mit herzlichen Grüßen
Pfarrer Thomas Ströbel

YouTube: PauluskircheSchelklingen
Homepage: www.kirche-an-der-aach.com

Jede Woche. 48 Wochen im Jahr.

 

Kaffeenachmittag

am Mittwoch, den 17.12.2025 ab 14:30 Uhr
im Evangelischen Gemeindezentrum Allmendingen

Wir freuen uns auf Sie!

Bei frisch gebrühtem Kaffee und
einer Auswahl an selbstgemachten Kuchen

können Sie in gemütlicher Runde
die Gemeinschaft genießen.

Kommen Sie vorbei und erleben Sie
unbeschwerte Stunden in herzlicher Atmosphäre.

Evangelische Kirchengemeinde
Weilersteußlingen

Sonntag 14. Dezember 2025 (3. ADVENT) 
Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der HERR kommt gewal-
tig. � Jesaja 40, 3.10

Sonntag 14. Dezember 2025 (3. ADVENT)
09.15 Uhr	 Gottesdienst (Pfr. Samuel Striebel)
10.30 Uhr	 Kinderkirche in der Kirche (Krippenspielprobe)
Montag, 15. Dezember 2025
14.00 Uhr	 Seniorengymnastikgruppe im Gemeindehaus
19.00 Uhr	� Probe des Projektchors mit Frau Fadani im Gemeinde-

haus
Mittwoch, 17. Dezember 2025
15.45 Uhr	 Konfirmandenunterricht in Schelklingen
19.30 Uhr	 Bibelstunde der Altpietistischen Gemeinschaft
			   Thema: Johannes 1 1-18 
Donnerstag, 18. Dezember 2025
10.00 Uhr	 Krabbelgruppe im Gemeindehaus,
Sonntag, 21. Dezember 2025 (4. ADVENT)
09.15 Uhr	 Gottesdienst (Pfr.Lorenz Kohl)
			   und dem Projektchor unter der Leitung von Frau Fadani
10.30 Uhr	 Kinderkirche (Krippenspielprobe) in der Kirche

Monatsspruch Dezember 2025
Gott spricht: Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll auf-
gehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln.	
Maleachi 3,20
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VEREINE UND ORGANISATIONEN

Ortsgruppe Allmendingen

Anfängerschwimmkurs für Kinder
Die DLRG Ortsgruppe Allmendingen führt ab Freitag, 09.01.2026 
einen Anfängerschwimmkurs für Kinder ab 5,5 Jahre durch.
Geplantes Kursende ist voraussichtlich vor Ostern.
Kursdauer: 10 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten.
jeweils freitags 18:00 bis 18:45 Uhr
(jedoch nicht in den Schulferien)
Kursort: Wenzelsteinschwimmhalle Ehingen (Realschule)
Kursgebühr: 90,00 Euro (inkl. Eintrittsgebühr)
Anfragen bitte an: info@allmendingen.dlrg.de
Bitte um folgende Angaben: Name + Geburtsdatum des Kindes
und Kontaktdaten der Eltern (Tel-Nr. bitte angeben.)
Wir werden uns dann mit Ihnen in Verbindung setzen.

Die Vorstandschaft

NZ Allmendingen Zigeunergruppe e.V.

Kesslertreiber Glühmarkt 2025

Was mal als kleine, spontane Glühwein-Schneebar unter Freunden 
begann, ist heute ein fester Teil unserer Weihnachtszeit. 
Auch dieses Jahr findet wieder am 23. Dezember ab 16 Uhr der 
Kesslertreiber Glühmarkt auf den Festplatz statt. 
Kommt vorbei und genießt die Vorfreude auf Weihnachten. 
Die Narrenzunft Allmendingen freut sich auf euren Besuch. 

Mitwirken beim Nachtumzug 2026

Liebe Allmendinger,
am 31. Januar 2026 findet wieder unser Nachtumzug statt. Dafür 
brauchen wir Eure Unterstützung!

Wir freuen uns sehr darauf, unsere Gäste an verschiedenen Stän-
den entlang der Umzugsstrecke und drum herum begrüßen zu 
dürfen.
Wer Interesse hat, mit einem Verkaufsstand am Nachtumzug mit-
zuwirken, darf sich gerne bis 11. Januar 2026 bei uns melden.
Das Anmeldeformular steht auf unserer Website zum Download 
bereit. Schickt uns dann das ausgefüllte Formular per E-Mail oder 
Post zu.
https://neu.zigeunergruppe-allmendingen.de/veranstaltungen/
nachtumzug-2026/
Närrische Grüße,
Eure NZ Allmendingen Zigeunergruppe e.V.

Schwäbischer Albverein OG Allmendingen

Waldweihnacht 

Waldweihnacht am Samstag, 20. Dezember 2025

Wir treffen uns am Albvereinsheim um 15:30 Uhr und machen eine 
kleine Wanderung hoch zur Lichse je nach Witterung. Oben erwar-
ten uns Dieter und Bernhard mit Glühwein, Punsch und Gebäck. 
Das Feuer wird schon knistern in der Feuerschale. Mit einer Weih-
nachtsgeschichte sowie Liedern stimmen wir uns auf die Weih-
nachtszeit ein. Anschließend Ausklang im Vereinsheim mit einem 
kleinen Imbiss.
Tasse für Glühwein bitte selber mitbringen sowie eine Taschen-
lampe für den Rückweg.
Auf euer Kommen freut sich Renate

Singkreis

Singen in froher Runde
Einladung an alle zum gemeinsamen Singen am Freitag den 
19.12.2025 um  17.00 Uhr. im Albvereinsheim Allmendingen an der 
Weide 3  mit deutschen Volksliedern , verspricht der Spätnach-
mittag ein stimmungsvolles  Ereignis zu werden. Siegfried mit sei-
ner Gitarre begleitet die Sänger. Die Liedtexte  
finden sich in bereitgestellten Liederheften. Alle 
sangesfreudige Personen sind herzlich willkom-
men.
Singen macht froh.
Singen bringt Freude.

Sportverein Niederhofen e.V.

Abteilung Fußball - Aktive

Der SV Niederhofen lebt – und wie!

Mit einem eindrucksvollen 4:1-Heimsieg gegen den SV Ringingen 
zeigte unsere 1. Mannschaft einmal mehr, welche Energie und 
Spielfreude aktuell in ihr steckt. Von Beginn an bestimmten die 
Gastgeber das Geschehen und gingen in der 33. Minute durch Leon 
Hirsch verdient in Führung. Obwohl Ringingen zwischenzeitlich 
ausglich, blieb Niederhofen klar spielbestimmend und drängte 
weiter nach vorne.
In der 69. Minute bot sich Leon Hirsch die große Chance zur erneu-
ten Führung, doch sein Strafstoß fand nicht den Weg ins Tor. Nur 
wenig später sorgte Jonas Seiffert in der 78. Minute für das befrei-
ende 2:1. In der Schlussphase drehte Niederhofen noch einmal auf 



16 Freitag, 12. Dezember 2025

und zeigte eindrucksvoll, dass im Team richtig Leben steckt: Zwei 
weitere Treffer von Leon Hirsch machten den verdienten 4:1-End-
stand perfekt.

Besondere Vorkommnisse: der dreifache Leon und Marian's 
sehenswerte Vorlage per Hacke zur zwischenzeitlichen 3:1 Führung.

Auch im Spiel der Reserve war Spannung geboten: Der SV Nieder-
hofen II und der SV Ringingen II trennten sich nach einem ausge-
glichenen Duell leistungsgerecht 2:2.

BSV Ennahofen e.V.
der Verein für Sport auf den Lutherischen Bergen

Café am Wasserturm

Danksagungen und Wünsche fürs neue Jahr

Liebe Café am Wasserturm Gäste,

zum neuen Jahr möchten wir Euch unsere herzlichsten Wünsche 
übermitteln. Wir danken von ganzem Herzen für die Treue und 
Unterstützung im vergangenen Jahr und hoffen, dass wir Euch auch 
im neuen Jahr wieder unvergessliche Café-Erlebnisse bieten kön-
nen.

Ebenfalls möchten wir uns ganz herzlich bei allen Helferinnen und 
Helfern bedanken, die sich so engagiert im Café am Wasserturm 
eingebracht haben. Dank eurem Einsatz und eurer Unterstützung 
konnten wir unseren Gästen eine schöne und gemütliche Atmo-
sphäre bieten.

Ein besonderer Dank und ein großes Lob geht an die vielen 
Kuchenspender, die uns regelmäßig mit ihren leckeren Kreationen 
verwöhnt haben. Eure selbstgebackenen Kuchen und Torten haben 
unser Angebot bereichert und den Gästen ein Genussmoment 
beschert.

Ihr Alle habt mit eurem Einsatz und eurer Großzügigkeit dazu bei-
getragen, dass wir als Café am Wasserturm einen wichtigen Beitrag 
zur Gemeinschaft leisten können und unser Vereinsheim zu einem 
beliebten Treffpunkt geworden ist. 
Nochmals vielen herzlichen Dank für eure wertvolle Unterstüt-
zung! Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft auf euren Einsatz und 
eure Hilfe zählen dürfen.

Auf ein Wiedersehen im neuen Jahr!

Das Team vom Café am Wasserturm

Bergemer Musikverein
Grötzingen 1927 e.V.

  

 
 

Bergemer Musikverein   
 

  
         

Grötzingen e.V. 1927 

Jungmusikerspieltag am Sonntag, 14. Dezember 2025, 
14:00 Uhr in unserem Musikerheim

Am 3. Advent findet im Musikerheim des BMV Grötzingen der tradi-
tionelle Jungmusikerspieltag statt.

Zusammen mit allen Jungmusikerinnen und Jungmusikern, Eltern 
und Großeltern, Geschwistern und Verwandten, Ausbilderinnen 
und Ausbildern sowie Freunden und Gönnern möchten wir gemein-
same ein paar vorweihnachtliche Stunden verbringen.

An diesem Nachmittag werden unsere jungen Musikerinnen und 
Musiker das im Unterricht Gelernte präsentieren. Das Jugendor-
chester, bestehend aus Jungmusikerinnen und Jungmusikern des 
BMV Grötzingen, wird uns mit ein paar Stücken auf Weihnachten 
einstimmen. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt.

Hierzu darf ich Sie recht herzlich einladen.

Linda Rapp
Jugendleiterin

Bergemer LandFrauenverein e.V.
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Volkstanzgruppe Weilersteußlingen
im Schwäbischen Albverein

Winterfreizeit im Wanderheim
Die Winterfreizeit im Wanderheim Farrenstall für Kinder (Vorschule 
bis Klasse 5) findet vom Samstag, 3. Januar bis Montag, 5. Januar 
2026 statt. Anmeldeformulare sind auf der Internetseite der Volks-
tanzgruppe Weilersteußlingen oder bei Monika Schwarz oder 
Rudolf Ganser erhältlich. 
Der Beitrag für Unterkunft und Verpflegung und Bastelmaterial 
beträgt für Albvereinsmitglieder 48,50 Euro (wer schon Mitglied ist, 
kann seinen Gutschein vom Mitgliedsausweis in Höhe 3,50 Euro 
einlösen), Nichtmitglieder bezahlen 60 Euro. Die Anmeldung 
erfolgt bei Monika Schwarz  in Ennahofen bis spätestens 23. 
Dezember 2025. . 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
ALTHEIM

Öffentliche Bekanntmachungen Altheim

Gemeinde Altheim Alb-Donau-Kreis

Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und
 Gewerbesteuer

(Hebesatzsatzung)
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung und §§ 2 und 9 des Kom-
munalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Verbindung mit 
§§ 1, 50 und 52 des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Würt-
temberg und §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuergesetzes hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Altheim am 10.11.2025 folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1 Steuererhebung

1.	 Die Gemeinde Altheim erhebt von dem in ihrem Gebiet liegen-
den Grundbesitz Grundsteuer nach den Vorschriften des Lan-
desgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg.

2.	 Sie erhebt Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbe-
steuergesetzes von den stehenden Gewerbebetrieben mit 
Betriebsstätte in der Gemeinde Altheim und den Reisegewer-
bebetrieben mit Mittelpunkt der gewerblichen Tätigkeit in der 
Gemeinde Altheim.

§ 2 Steuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1.	 für die Grundsteuer

a)	 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grund-
steuer A) auf 820 v.H.,

b)	 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 240 v.H.,

2.	 für die Gewerbesteuer auf 370 v.H.

der Steuermessbeträge.

§ 3 Geltungsdauer

Die in § 2 festgelegten Hebesätze gelten erstmals für das Kalen-
derjahr 2026.

§ 4 Grundsteuerkleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 52 Abs. 2 des Landes-
grundsteuergesetzes für Baden-Württemberg werden fällig

1. 	� am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 EUR nicht 
übersteigt,

2. 	� am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahres-
betrags, wenn dieser 30 EUR nicht übersteigt.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung über die Erhebung der Grundsteuer vom 19.11.2024 außer 
Kraft.

Ausgefertigt Altheim, den 11.11.2025

gez.
Andreas Schaupp
Bürgermeister

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elek-
tronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind.

Backhaus Altheim

Nächster Backtag am 20. Dezember 2025 

Abholung von 13.30 Uhr – 14.00 Uhr am Backhaus in Altheim
Vorbestellung bis spätestens: 17. Dezember 2025 unter
backhaus_backteam.altheim@aol.com oder
unter 01 75  / 645 98 12 (gerne per Whatsapp/SMS)

Bitte bringen Sie einen Korb oder eine Tasche mit.
Für eine Papiertasche von uns, müssen wir 0,40 € berechnen.

kleines Brot 2,80 € | groІes Brot 4,00 € | Nusszopf 6,90 €
Hefezopf 3,40 € | Knauzenwecken 0,90 € | Baguette 2,60 €

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Backhaus -Backteam Altheim
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Umwelt Aktuell Altheim

Umwelt aktuell - Abfuhrtermine

Gelber Sack
Dienstag, 23. Dezember 2025

Blaue Tonne
Samstag, 10. Januar 2026

Biotonne
Montag, 15. Dezember 2025

VEREINE UND ORGANISATIONEN

SG Altheim

Abteilung Fußball - Aktive

SG Altheim – SC Heroldstatt 0:1 (0:1)

Unser letztes „Heimspiel“ des Jahres – aufgrund der Platzverhält-
nisse nach Ehingen auf den Kunstrasen verlegt – endete für uns 
mit einer unglücklichen 0:1-Niederlage.
In den ersten 15 Minuten versuchten die Gäste noch, das Spiel mit-
zugestalten. Danach übernahmen wir jedoch immer mehr die Kon-
trolle und ließen den SC Heroldstatt kaum noch aus der eigenen 
Hälfte heraus. Anders als in den vergangenen Wochen nutzten wir 
unsere guten Einschussmöglichkeiten diesmal jedoch nicht. Und 
das sollte sich kurz vor der Pause rächen: Ein eigentlich harmloser 
Distanzschuss wurde von Kenneth falsch eingeschätzt und segelte 
unglücklich zum 0:1 ins Netz. Mit diesem Rückstand gingen wir in 
die Halbzeit.
Auch im zweiten Durchgang bot sich dasselbe Bild: 45 Minuten lang 
rannten wir ununterbrochen auf das Tor der Gäste an. Doch entwe-
der fehlte die letzte Präzision im Abschluss, ein Abwehrbein stand 
im Weg – oder der überragende Torhüter des SC Heroldstatt 
parierte gleich mehrfach stark und avancierte zum spielentschei-
denden Mann.
So verteidigten die Gäste ihre Führung mit Mann und Maus über 
die komplette Spielzeit und nahmen letztlich drei sehr glückliche 
Punkte mit nach Hause.
Wir gehen nun in die Winterpause, um Kraft zu tanken und in der 
Rückrunde unseren zweiten Tabellenplatz zu verteidigen.

Abteilung Fußball - Jugend

SG Altheim: Hallenturnier der U15- und U17-Juniorinnen

Die SG Altheim veranstaltet am 13. Dezember 2025 ab 9 Uhr ein 
spannendes Hallenturnier für die Juniorinnen der Altersklassen 
U15 und U17 in der OXX-Sport Arena, Blaubeurer Straße, 89155 Rin-
gingen.
Besonders erfreulich ist, dass auch höherklassige Mannschaften 
am Turnier teilnehmen und für ein hohes sportliches Niveau sor-
gen.
Zu den teilnehmenden höherklassigen Teams zählen unter ande-
rem:

•	 1. FC Heidenheim
•	 FC Donzdorf
•	 TSV Frommern
•	 SGM Baindt
•	 FC Blau-Weiß Bellamont
•	 SG Altheim
•	 ....

Diese Mannschaften sind für ihre starken Leistungen in den jewei-
ligen Ligen bekannt und versprechen spannende und hochklassige 
Begegnungen.
Alle Fußballbegeisterten sind herzlich eingeladen, die jungen 
Talente zu unterstützen und einen Tag voller attraktiver Spiele zu 
erleben.
Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur SG Altheim fin-
den Sie auf der Vereinswebsite unter www.sg-altheim1974.de.
Kommen Sie vorbei und feuern Sie unsere Juniorinnen an – für das 
leibliche Wohl ist gesorgt.

Landratsamt
Alb-Donau-Kreis

Sitzung des Kreistags

Am Montag, den 15. Dezember 2025, findet im Großen Saal der 
Lindenhalle in Ehingen (Lindenstraße 51, 89584 Ehingen) eine

Sitzung des Kreistags

statt. Beginn ist um 14:30 Uhr.	

Tagesordnung
Öffentliche Beratung
1.	� Haushaltssatzung 2026 mit Festsetzung des Haushaltsplans 

und Beschluss über die Finanzplanung 2025 bis 2029	
2.	 Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung	
3.	� Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Alb-

Donau-Kreis	
4.	� Fortschreibung des Nahverkehrsplans – Freigabe des Entwurfs 

zur Anhörung	
5.	� Änderung der Schülerbeförderungssatzung aufgrund der Erhö-

hung des Preises des D-Tickets JugendBW inklusive Behand-
lung der Petition gegen die Einführung einer Eigenanteils-
pflicht	

6.	� Interkommunale Vergärungsanlage für Bioabfälle: Abschluss 
einer Kooperationsvereinbarung	

7.	� Änderungen in der Trägerschaft der Tagespflege Dietenheim 
GmbH	

8.	� Ausscheiden aus dem Kreistag - Antrag von Herrn Kreisrat Jens 
Kaiser	

9.	 Bekanntgaben	

Heiner Scheffold
Landrat

Online-Informationsveranstaltung am 13. Januar 2026:
Fleischersatz aus pflanzlichem Eiweiß –
Neue Wege und Chancen im Ackerbau
Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis lädt 
zu einer kostenlosen Online-Informationsveranstaltung zum 
Thema „Fleischersatz aus pflanzlichem Eiweiß – Neue Wege und 
Chancen im Ackerbau“ ein. Bei der Veranstaltung am Dienstag, den 
13. Januar 2026, um 19:00 Uhr berichten drei Referentinnen und 
Referenten unter anderem über den Anbau von Kichererbsen und 
Alb-Quinoa:
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Sofie Holstein vom LTZ Augustenberg stellt in ihrem Vortrag 
„Kichererbsen und Co.: Chancen und Herausforderungen beim 
Anbau neuer Körnerleguminosen in Deutschland“ die Grundlagen 
und Möglichkeiten des Anbaus von Eiweißpflanzen vor. Josua Ehr-
hart, Landwirt aus Ehingen-Dächingen, berichtet anschließend von 
seinen Erfahrungen mit dem Anbau von Eiweißpflanzen im land-
wirtschaftlichen Betrieb am Beispiel Alb-Quinoa. Zum Abschluss 
erläutert Annalena Denninger-Maucher vom Landwirtschaftsamt 
Alb-Donau-Kreis das Thema aus ernährungsphysiologischer Sicht. 
Die Referentinnen und Referenten stehen im Anschluss für Fragen 
zur Verfügung.

Um Anmeldung bis zum 11. Januar 2026 über den folgenden Link 
oder QR-Code wird gebeten: https://join.next.edudip.com/de/
webinar/20261/2548302

 

Eingeschränkter Betrieb der Kfz-Zulassungsstellen zum 
Jahreswechsel

Die Stadt Ulm und der Alb-Donau-Kreis informieren, dass die 
Gemeinsame Kfz-Zulassungsstelle Ulm sowie die Zulassungsstelle 
Ehingen an folgenden Tagen ausschließlich mit vorheriger Termin-
vereinbarung geöffnet sind:

•	 Montag, 29. Dezember 2025
•	 Dienstag, 30. Dezember 2025
•	 Freitag, 2. Januar 2026
•	 Montag, 5. Januar 2026

Spontane Vorsprachen ohne Termin sind an diesen Tagen nicht 
möglich. Termine können wie gewohnt online unter https://www.
zulassung-ulm.de/Startseite/termin.html vereinbart werden.

Die Dienstleistungszentren der Stadt Ulm bleiben am 2. und 5. 
Januar 2026 geschlossen. Die Zulassungsstelle Langenau ist an 
allen oben genannten Tagen nicht geöffnet.

Ab Dienstag, 7. Januar 2026, stehen sämtliche Zulassungsstellen 
und Dienstleistungszentren wieder zu den regulären Öffnungszei-
ten zur Verfügung.

Die Stadt Ulm und der Alb-Donau-Kreis bitten um Verständnis für 
die eingeschränkten Öffnungszeiten und empfehlen, Zulassungs-
vorgänge frühzeitig zu planen oder alternativ die Online-Zulassung 
zu nutzen.

Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis

Öffnungszeiten der Einrichtungen der Abfallwirtschaft 
zum Jahreswechsel

Wertstoffhöfe, Grüngutsammelstellen und Kompostierungs
anlagen:
Sie sind am 24. und 31.12. geschlossen und zwischen den Feiertagen 
zu den üblichen Zeiten geöffnet. Sie sind auf der Homepage  
www.aw-adk.de unter der Rubrik „Standorte“ zu finden. Es gelten 
die Winteröffnungszeiten.

Entsorgungszentren:
Die sechs Entsorgungszentren des Alb-Donau-Kreises sind am 
Mittwoch, 25.12. (Heiligabend), geschlossen und am Mittwoch, 31.12. 
(Silvester), nur von 09.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Ansonsten gelten 
die üblichen Öffnungszeiten.

Deponien: 
Die Deponien Litzholz in Ehingen-Sontheim, Roter Hau in Ehingen-
Stetten und Unter Kaltenbuch in Laichingen-Suppingen sind von 
Montag, 22.12.2025, bis Dienstag, 06.01.2026, geschlossen. Die 
Deponien Unter Kaltenbuch und Litzholz öffnen am Mittwoch, 
07.01.2026, wieder, die Deponie Roter Hau am Donnerstag, 
08.01.2026.
Die Kompostierungsanlage Litzholz in Ehingen-Sontheim ist wie 
oben genannt geöffnet.

An den Feiertagen sind die Einrichtungen geschlossen.

Übersicht für Ihre Servicerubrik: 

Entsorgungszentren: 
24.12. 	 geschlossen
31.12. 	 09:00 - 13:00 Uhr

Wertstoffhöfe, Grüngutsammelstellen und Kompostierungs-
anlagen:
24.12. 	 geschlossen
31.12. 	 geschlossen

Deponien: 
22.12.2025 - 06.01.2026 	 geschlossen
ab 07.01.2026	� lDeponie Unter Kaltenbuch + Deponie Litzholz wie-

der geöffnet.
ab 08.01.2026	 Deponie Roter Hau wieder geöffnet.

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Staffelübergabe im Forstrevier Allmendingen
02.12.25

Munderkingen/ Ehingen/ Allmendingen/ Schelklingen. Der neue 
Revierleiter für das ForstBW-Forstrevier Allmendingen heißt 
Andreas Stein. Er übernimmt Mitte Dezember das Revier von sei-
nem Vorgänger Dieter Mattenschlager der in den Ruhestand 
wechselt.

Andreas Stein ist der Forstrevierleiter des ForstBW-Forstreviers 
Allmendingen. Er übernimmt Mitte Dezember das etwa 1.600 
Hektar große Revier von Dieter Mattenschlager. Das Revier umfasst 
die Staatswälder westlich der Schmiech zwischen Allmendingen 
und Urspring bis kurz vor Mehrstetten. Das Revier ist geprägt von 
naturnahen Buchenmischwäldern, es beinhaltet einen Teil der 
Kernzone des Biosphärengebietes Schwäbische Alb. Dazu gehört 
der Waldjugendzeltplatz Bärental sowie ein staatlicher Forstspezi-
alschlepper.  „Ich freue mich dieses Revier ab jetzt übernehmen zu 
dürfen“, sagt Andreas Stein. „Die 6 Forstwirte kenne ich schon von 
meiner Tätigkeit am Stützpunkt Mochental und freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit.“ Im Schnitt werden im Revier ca. 11.000 
Festmeter Holz jährlich eingeschlagen. Aber auch 9.000 Pflanzen 
gesetzt und 14 Hektar Jungwald gepflegt.

Andreas Stein stammt aus Südbaden, hat an der Hochschule in 
Rottenburg studiert und seine Ausbildung als Trainee bei ForstBW 
am Forstbezirk Ulmer Alb abgeschlossen. Seitdem war er am Stütz-
punkt Mochental eingesetzt. Seine Stelle wurde bereits erfolgreich 
nachbesetzt.
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Dieter Mattenschlager war seit 1991 in der Region als Förster tätig. 
Trotz einigen Änderungen der Revierzuschnitte durch mehrere 
Forstreformen betreute er die meisten Flächen über 30 Jahre. Er 
geht in den regulären Altersruhestand.

 

Bild: Staffelübergabe im Forstrevier Allmendingen. 
Dieter Mattenschlager rechts gratuliert Andreas Stein.
Bildrechte: ForstBW Nägele

Über ForstBW   
Die Anstalt öffentlichen Rechts Forst Baden-Württemberg (ForstBW) 
arbeitet seit dem 01.01.2020 als eigenständiges Unternehmen. 
ForstBW trägt die Verantwortung für die Bewirtschaftung von über 
324.000 ha Staatswald - das entspricht einem Viertel der Waldflä-
che Baden-Württembergs- und ist damit der größte Forstbetrieb 
des Landes. Der Forstbezirk Ulmer Alb bewirtschaftet davon ca. 
16.000 ha. ForstBW setzt sich zum Ziel, ökologisch vorbildlich, 
sozial ausgewogen und ökonomisch erfolgreich zu arbeiten. Im 
Sinne des Waldes und der Menschen bildet das Prinzip der Nach-
haltigkeit die Grundlage unserer Tätigkeit. Dazu tragen landesweit 
ca. 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei. Die naturnahe und 
nachhaltige Bewirtschaftung des Staatswaldes durch Forst Baden-
Württemberg, AöR ist FSC C120870 und PEFC zertifiziert. Seit dem  
01. Oktober 2020 trägt ForstBW zudem das Gemeinwohl Ökonomie 
Zertifikat. 

Gastschüler aus Mexiko suchen nette Gastfamilien
Für unser Gastschülerprogramm sucht die DJO – Deutsche Jugend 
in Europa Gastfamilien, die einen Schüler aus Guadalajara im Zeit-
raum 29.03. – 15.06.2026 aufnehmen möchten (14–16 Jahre alt). Ein 
Gegenbesuch ist möglich.
Kontakt: DJO – Deutsche Jugend in Europa e.V., Schlossstraße 92, 
70176 Stuttgart. Tel. 0711-6586533, Mob. 0172-6326322, 
E-Mail: gsp@djobw.de, www.gastschuelerprogramm.de.

 

Dienststellen der Rentenversicherung über die Feiertage 
geschlossen 
Online-Services jederzeit möglich 
Die Dienststellen der Deutschen Rentenversicherung Baden-Würt-
temberg (DRV BW), inklusive Regionalzentren und Außenstellen, 
bleiben vom Mittwoch, 24. Dezember 2025 bis einschließlich Frei-
tag, 2. Januar 2026 geschlossen. Wie die Jahre zuvor spart die DRV 
BW so zwischen Weihnachten und Neujahr einen beträchtlichen 
Anteil an Energie ein.

Ab Montag, 5. Januar 2026, stehen Kundinnen und Kunden alle 
Dienststellen und Beratungsleistungen wieder zu den bekannten 
Öffnungszeiten zur Verfügung.

Über die Feiertage Online-Services nutzen
Durchgängig nutzbar für Versicherte und Rentenbeziehende sind 
die Online-Services der Deutschen Rentenversicherung. Über 
www.deutsche-rentenversicherung.de/online-services können 
Anträge gestellt, Nachweise eingereicht und kostenfreie Unterla-
gen wie beispielsweise Versicherungsverlauf, Rentenauskunft, 
Renteninformation oder Versicherungsnummernachweis angefor-
dert werden. Zudem gibt es dort auch die Möglichkeit, persönliche 
Daten wie Bankverbindung und Adresse zu ändern.

 

Neue Bündnisvereinbarung stärkt Demokratiebildung, 
Fachkräftesicherung und Teilhabe
Breiter Schulterschluss für die Zukunft der Erwachsenen-
bildung 
Mit der Unterzeichnung der neuen Vereinbarung „WEITER.BILDEN.
BW – Gemeinsam für die Zukunft“ setzen die Landesregierung und 
die Partnerinnen und Partner des Bündnisses für Lebenslanges 
Lernen (BLLL) ein deutliches Zeichen: Die Weiterbildung im Land 
wird gemeinsam strategisch weiterentwickelt. Die erneuerte Ver-
einbarung gilt von 2026 bis 2030 und bündelt fünf zentrale Kern-
themen für eine zukunftsfähige Weiterbildungslandschaft.

„Weiterbildung ist Zukunftspolitik. Sie hilft Menschen, auf eigenen 
Beinen zu stehen und beschäftigungsfähig zu sein. Dank Weiterbil-
dung kann sich jede und jeder mehr einbringen – mit positiven 
Effekten für sich selbst und die Gesellschaft. Denn so können wir 
mehr Potenziale heben“, sagt Kultusministerin Theresa Schopper 
anlässlich der heutigen Unterzeichnung (5. Dezember) im Literatur-
haus Stuttgart und fügt an: „Gerade in Zeiten großer Veränderungen 
ist Weiterbildung bedeutend. Mit den vielfältigen Perspektiven der 
Partnerinnen und Partner im Bündnis Lebenslanges Lernen können 
wir den Menschen innovative und passgenaue Weiterbildungsange-
bote liefern und mit der Vereinbarung haben wir zudem einen Kom-
pass für die Weiterentwicklung der Angebote.“

Die neue Vereinbarung tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft und wird 
die aktuell noch laufende Vereinbarung „GEMEINSAM. FÜR. WEI-
TERBILDUNG – Die Ziele des Bündnisses für Lebenslanges Lernen 
2021-2025“ ablösen. Das federführende Kultusministerium setzt 
mit dieser Fortschreibung einen Auftrag der Koalitionsvereinba-
rung um.

„Unsere Wirtschaft wandelt sich gerade radikal – die schlechten 
Nachrichten prasseln wie Hagelkörner auf uns ein. Gleichzeitig 
erleben wir an anderer Stelle einen Fachkräftemangel. Das Neben-
einander von Arbeitsplatzverlust hier und Fachkräftemangel dort 
zeigt doch ganz deutlich: Nie war Lebenslanges Lernen so wichtig 
wie heute! Für den Einzelnen ebenso wie für die ganze Gesell-
schaft“, sagt Jörg Krauss, Staatsminister und Chef der Staatskanz-
lei, und dankt allen Beteiligten für ihr Engagement: Verbänden, 
Organisationen, Einrichtungen sowie den Kolleginnen und Kolle-
gen aus den verschiedenen Ministerien, die den Erarbeitungspro-
zess mitgestaltet haben. „Ihr Einsatz ist ein Grund, warum Baden-
Württemberg ein Land des Wissens, der Innovation und des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts bleibt.“

Fünf Kernthemen für ein starkes Baden-Württemberg

Die neue Vereinbarung setzt Schwerpunkte in fünf strategischen 
Feldern:
1.	 Demokratiebildung und gesellschaftlicher Zusammenhalt
Ziel ist, Demokratiebildung noch stärker als Querschnittsaufgabe 
in der Weiterbildung zu verankern und dafür innovative wie 
bewährte Formate zu fördern. Dafür sollen Lehrende qualifiziert, 
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aufsuchende Formate für schwer erreichbare Zielgruppen entwi-
ckelt, Familien und Arbeitswelt einbezogen sowie Sprachkompe-
tenzen gestärkt werden.

2.	 Demografischer Wandel und Fachkräftesicherung
Wichtige Ziele sind der Ausbau von Grundbildung, Teilqualifikatio-
nen und Weiterbildung für gering Qualifizierte, Ältere sowie aus-
ländische Fachkräfte und die Entwicklung praxisnaher Angebote 
auf wissenschaftlichem Niveau für hochqualifizierte Beschäftigte. 
Ergänzend sollen kleine und mittlere Unternehmen gestärkt, 
Zukunftskompetenzen gefördert und die Gesundheitskompetenz 
der Erwerbsbevölkerung verbessert werden.

3.	 Teilhabe durch Bildung und Qualifizierung
Etwa jeder fünfte Erwachsene in Deutschland hat Schwierigkeiten 
beim Lesen und Schreiben. Das Bündnis setzt auf den Ausbau 
arbeits- und lebensweltbezogener Grundbildung sowie nieder-
schwelliger, praxisnaher Angebote zur Höherqualifizierung. Im 
Fokus stehen zudem passgenaue Weiterbildungsangebote für 
Zugewanderte, Frauen mit Kindern und Menschen im ländlichen 
Raum.

4.	 Digitalisierung, Medienbildung und KI
Das Bündnis will Beschäftigte frühzeitig für den Umgang mit neuen 
Technologien qualifizieren und allen Menschen Zugang zu digitaler 
Grundbildung und Teilhabe ermöglichen. Es sollen kritische Medi-
enbildung gestärkt, KI-gestützte Lernformate gefördert und die 
Qualität digitaler Weiterbildung durch die Qualifizierung von Leh-
renden gesichert werden.

5.	 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
Ziel ist, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) als ganzheitli-
chen Ansatz zu verankern, um Wissen, Problemlösungskompeten-
zen und Handlungsorientierung zur Umsetzung der globalen 
Nachhaltigkeitsziele zu fördern.

 

Fahrplanwechsel am 14. Dezember bringt einige 
Veränderungen im DING
Größere Anpassungen auf Buslinien im Alb-Donau-Kreis 
– Umplanungen durch Baustellen

Pressemitteilung, 04.12.2025

Der europaweit stattfindende alljährliche Fahrplanwechsel auf 
Schiene und Straße, der heuer auf den 14. Dezember und da-mit 
auf den dritten Advent fällt, verursacht im Bereich der Do-nau-
Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH (DING) einige Umstel-lungen. 
„Kundinnen und Kunden im ÖPNV werden sich streckenweise auf 
Veränderungen einstellen müssen,“ beurteilt DING-Geschäftsfüh-
rer Bastian Goßner die Situation. „Wir bitten unsere Fahrgäste, sich 
regelmäßig online auf der DING-Website www.ding.eu unter Fahr-
plantabellen und in der „un-ser DING“-App zu informieren,“ emp-
fiehlt Dimitri Schilin, zuständiger Leiter der Abteilung Fahrplan.

Die meisten Anpassungen gibt es im Alb-Donau-Kreis: Hier wird 
aufgrund der schwierigen Haushaltslage das Angebot in verkehrs-
schwachen Zeiten, insbesondere in den Ferien und an Wochenen-
den reduziert, um den Nahverkehr finanziell zu stabilisieren. Teil-
weise werden die regulären Fahrten auf anmeld-pflichtige 
Rufbusse umgestellt.

Im Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm bleibt dagegen fast alles beim Alten. 
Im kommenden Jahr allerdings wird der Linienverkehr dort auf-
grund umfangreicher Baumaßnahmen von Baustellenfahrplänen 
geprägt sein, die immer wieder an die neuen Gegebenheiten ange-
passt werden müssen.

Das gilt auch auf den Bahnstrecken im Verbundgebiet: Zunächst 
bleiben die Fahrpläne bis auf geringfügige Anpassungen in einzel-
nen Zeitlagen unverändert. Im Laufe des Jahres 2026 ist dann mit 
größeren und teils kurzfristigen Baumaßnahmen zu rechnen, die 
den Einsatz von Schienenersatzver-kehr erforderlich machen kön-
nen.

Eine erste Belastungsprobe im Bereich Fahrplan stellen bereits 
seit Ende November die Arbeiten an der B10 im Ulmer Stadt-gebiet 
dar. Die Sperrung dieser wichtigen Verkehrsachse für mehrere 
Jahre in Richtung Süden zwischen Berliner Ring und Blaubeurer 
Ring führte daher am 29. November für die vier Buslinien 46, 49, 
583 und 585 zu einem vorzeitigen Fahrplanwechsel.

Einzelne Änderungen:
Linienbündel Ehingen/Allmendingen
o 	� Linie 231: Fahrten um 07:03, 13:16 und 18:20 Uhr ab Erbach 

Bahnhof sowie Kurse um 7:15, 13:26 und 18:30 Uhr ab Ringingen 
Oberdischinger Straße verkehren nur noch an Schultagen

o 	� Linie 314: Alle Fahrten an Ferientagen verkehren anmelde-
pflichtig als Rufbus

o 	� Linie 319: Fahrt um 9:15 Uhr ab Ehingen Busbahnhof verkehrt an 
Ferientagen anmeldepflichtig als Rufbus

o 	� Linie 336: Alle Fahrten an Ferientagen verkehren anmelde-
pflichtig als Rufbusse
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Veranstaltungshinweise 
- Urspringschule, Schelklingen

18. Dezember | ab 16 Uhr 

Waldweihnacht mit Weihnachtsmarkt

16 Uhr: Besinnliche Wanderung zur Dreikönigsmühle & Achtopf
18 Uhr: Weihnachtsmarkt am Urspringtopf

Verbringen Sie einen wunderbaren Abend in vorweihnachtlicher 
Stimmung in Urspring. Herzliche Einladung!

24. Dezember | 22 Uhr | Klosterkirche St. Ulrich

Christmette an Heiligabend

Seien Sie herzlich eingeladen den Heiligabend in ganz besonderer 
Atmosphäre bei Kerzenschein, Sologesang und Klaviermusik 
gemeinsam zu feiern und zum Ausklang gemütlich sich zu begeg-
nen bei Punsch und Glühwein.

Einladung zur Eröffnung der Sonderausstellung „Spiel-
zeug / Modellbau“ im Malefiz-Museum, Ziegelweg 15.

Am 21. Dezember, 14.00 Uhr wird die neue Sonderausstellung 
Spielzeug / Modellbau durch Bürgermeister Wolfgang Schmauder 
eröffnet, Museumsöffnung 13.00 Uhr. Bewirtung mit Kaffee/Kuchen 
durch das DRK im EG des Museums. In der Ausstellung wird eine 
große Puppensammlung, Eisenbahnen (Vorkriegs- und aktuelle 
Modelle), Dampfmaschinen, Blechspielzeug, eine Modellbaustelle 
mit Liebherrkranen (u.a. ein 6-, 9-Achser), Blechspielzeug aus 
längst vergangenen Tagen, Puppenwagen, Modellschiffe (darunter 
ein Tonnenleger mit 1,50 m Länge, Seenotrettungskreuzer) u.v. 
mehr gezeigt. Die Sonderausstellung läuft bis 6.12.2026.

Öffnungszeiten: jeden Sonntag von 13.00-17.00 Uhr, Sonderöffnung 
zusätzlich am 25./26. Dezember (13.00-17.00 Uhr). Gruppen-Füh-
rungen für das Malefiz-Museum nach Absprache (Tel. 07305/7488).


